


Vertrag über die freie Mitarbeit als Chorleiterin/Chorleiter[footnoteRef:1] [1:  Bezüglich der Beschäftigung von Chorleiterinnen und Chorleitern im Rahmen eines Vertrages für freie Mitarbeiter wird auf Folgendes hingewiesen: Für die Einordnung als Arbeitsverhältnis oder als freies Mitarbeiterverhältnis kommt es neben der korrekten Formulierung des Vertrages in erster Linie auf die tatsächliche Ausgestaltung und Durchführung der Tätigkeit an. Entscheidend für die Beurteilung, ob ein Arbeitsverhältnis oder ein freies Mitarbeiterverhältnis vorliegt, ist das Gesamtbild der Tätigkeit der Chorleiterin oder des Chorleiters nach Maßgabe der den Einzelfall bestimmenden rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse. 
] 




Zwischen der Ev. Kirchengemeinde [________]

Adresse:

vertreten durch:


· nachstehend Auftraggeber genannt -


und


Herrn/Frau

Adresse:


· nachstehend freier Mitarbeiter genannt -


wird folgender Vertrag über die Tätigkeit als freier Mitarbeiter geschlossen:



§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

(1) Der freie Mitarbeiter wird als Chorleiterin/Chorleiter für den Auftraggeber tätig.
Sein Aufgabenbereich umfasst [die Anleitung und Begleitung des Chors des Auftraggebers,________].[footnoteRef:2] [2:  Der Vertragsgegenstand sollte möglichst genau bezeichnet werden. Andernfalls kann für die Zuweisung der Tätigkeiten die Ausübung von Weisungsrechten erforderlich sein, was als Indiz für das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses sprechen kann. 
] 


(2) Der freie Mitarbeiter hat die Durchführung und den Ablauf seiner Leistungen selbst zu organisieren, unterliegt nicht der Weisungsbefugnis des Auftraggebers und ist bei der Ausübung seiner Tätigkeit insbesondere örtlich und zeitlich nicht gebunden. Ein Arbeitsverhältnis wird nicht begründet.

(3) Der freie Mitarbeiter ist verpflichtet, die Aufträge persönlich auszuführen. Im Falle der Erkrankung oder sonstigen Dienstverhinderung ist die Verhinderung unverzüglich anzugeben. 

[Alternative: Der freie Mitarbeiter ist befugt, sich bei der Ausführung der Aufträge anderer Personen zu bedienen. Für die ordnungsgemäße Erfüllung der Leistungen nach diesem Vertrag bleibt der freie Mitarbeiter auch beim Einsatz anderer Personen verantwortlich.] [footnoteRef:3] [3:  Die zweite Alternative ist grundsätzlich vorzugswürdig, da zu den wesentlichen Merkmalen einer selbständigen Tätigkeit das Recht gehört, die Tätigkeit durch Dritte erbringen zu lassen. Sofern ein Interesse daran besteht, dass der freie Mitarbeiter die Leistung persönlich erbringt, kann auch die erste Alternative gewählt werden, ohne dass automatisch eine Arbeitnehmereigenschaft zu bejahen ist. Jedoch ist in diesem Fall verstärkt darauf zu achten, dass die anderen Abgrenzungskriterien gegen die Arbeitnehmereigenschaft sprechen. 
] 



§ 2 Vertragsbeginn und Vertragsbeendigung

1. Das freie Mitarbeiterverhältnis beginnt am [________].

1. Jede Vertragspartei kann das freie Mitarbeiterverhältnis mit einer Frist von [vier Wochen zum 15. eines Monats oder zum Monatsende] kündigen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt.

1. Die Kündigung des freien Mitarbeiterverhältnisses bedarf der Schriftform. 


§ 3 Vergütung [footnoteRef:4] [4:  Die Kriterien der Richtsatztabelle für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker können Anhaltspunkte zur Berechnung der Vergütung liefern.  
] 


1. Für jede geleistete Tätigkeitsstunde erhält der freie Mitarbeiter ein Honorar in Höhe von [___] Euro zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, sofern er umsatzsteuerpflichtig ist. Das Honorar wird der freie Mitarbeiter dem Auftraggeber am Ende eines jeden Monats unter Spezifizierung seiner Tätigkeiten und ihrer Dauer in Rechnung stellen. Der Auftraggeber wird das Honorar innerhalb von [14] Tagen nach Erhalt einer ordnungsgemäßen Rechnung auf das in der Rechnung angegebene Konto des freien Mitarbeiters überweisen. 

[Alternative: Nach Abnahme der durch den freien Mitarbeiter erbrachten ordnungsgemäßen Leistung erhält dieser eine Pauschalvergütung in Höhe von [___] Euro zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, sofern er umsatzsteuerpflichtig ist. Über das Honorar ist eine Rechnung zu stellen.] [footnoteRef:5] [5:  Zur Vermeidung einer etwaigen Arbeitnehmereigenschaft sollte eher die erfolgsabhängige zweite Alternative verwendet werden. Die in der ersten Alternative verwendeten Stunden-, Tages-, Wochen- oder Monatshonorare indizieren eher eine Arbeitnehmereigenschaft. Auch eine solche Vergütung nach Zeitabschnitten kann jedoch verwendet werden, wenn durch die übrige Vertragsgestaltung ein ausreichendes Gegengewicht erzeugt wird. 
] 


1. Die Abführung von Einkommensteuer und von etwaigen Sozialversicherungsbeiträgen obliegt dem freien Mitarbeiter. 

1. Aufwendungen, die im Rahmen der Auftragstätigkeit anfallen, hat der freie Mitarbeiter selbst zu tragen. Abweichend von dem Vorstehenden erstattet der Auftraggeber dem freien Mitarbeiter gegen ordnungsgemäßen Nachweis Fahrtkosten im Rahmen der vom Ev. Oberkirchenrat erlassenen Reisekostenordnung (in der landeskirchlichen Rechtssammlung, www.kirchenrecht-wuerttemberg.de, abgedruckt unter Nr. 410 und 411).

[Alternative: Aufwendungen, die im Rahmen der Auftragstätigkeit anfallen, hat der freie Mitarbeiter selbst zu tragen. Abweichend von dem Vorstehenden erstattet der Auftraggeber dem freien Mitarbeiter gegen Nachweis Reisekosten, die im Rahmen der in § 1 bezeichneten Aufgaben anfallen und vorab mit dem Auftraggeber abgestimmt und von ihm genehmigt sind.]


§ 4 Krankheit, Arbeitsverhinderung und Urlaub

1. Dem freien Mitarbeiter steht ein Honoraranspruch nicht zu, wenn er infolge Krankheit oder aus sonstigen Gründen an der Leistung der Dienste verhindert ist. 

1. Der freie Mitarbeiter hat keinen Anspruch auf Urlaub oder Urlaubsgeld. 


§ 5 Anderweitige Tätigkeiten 

Dem freien Mitarbeiter bleibt es überlassen, für andere Auftraggeber tätig zu werden. Durch seine anderweitige Tätigkeit darf jedoch die Tätigkeit für den Auftraggeber nicht beeinträchtigt werden. 


§ 6 Nutzungsrechte

(1) 	Der freie Mitarbeiter überträgt dem Auftraggeber das unwiderrufliche, einfache, sowohl zeitlich, inhaltlich als auch räumlich unbeschränkte Nutzungsrecht, die von ihm im Rahmen seiner freien Mitarbeit erstellten Werke in allen Nutzungsarten beliebig zu verwerten, insbesondere zu vervielfältigen, vervielfältigen zu lassen, zu verbreiten, öffentlich wiederzugeben und zu bearbeiten.

(2) 	Die vorstehenden Nutzungseinräumungen sind mit der in § 3 dieses Vertrages vereinbarten Vergütung vollständig abgegolten.


§ 7 Verschwiegenheit

Der freie Mitarbeiter verpflichtet sich, über alle im Rahmen seiner freien Mitarbeit bekannt gewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse während und nach Beendigung des freien Mitarbeiterverhältnisses Stillschweigen zu bewahren. Der Auftraggeber wird den freien Mitarbeiter von dieser Verschwiegenheitspflicht entbinden, wenn und soweit er gesetzlich zur Offenlegung der jeweiligen Information verpflichtet ist. 

§ 8 Rückgabe von Eigentum und Unterlagen

Der freie Mitarbeiter hat sämtliches in seinem Besitz befindliche Eigentum des Auftraggebers und die ihm im Rahmen seiner Tätigkeit vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen bei Beendigung des freien Mitarbeiterverhältnisses unverzüglich und unaufgefordert an den Auftraggeber zurückzugeben. 


§ 9 Schlussbestimmungen

1. Es besteht Einigkeit, dass der vorliegende freie Mitarbeitervertrag abschließend ist und weitere Abreden nicht getroffen wurden. Änderungen und Ergänzungen dieses freien Mitarbeitervertrages bedürfen der Schriftform. 

1. Sofern Bestimmungen dieses freien Mitarbeitervertrages ganz oder teilweise unwirksam sind oder werden, berührt dies nicht die übrigen Bestimmungen dieses freien Mitarbeitervertrages. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine andere gültige Bestimmung, die dem Willen der Parteien so nahe wie möglich kommt. 
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Stand: 29.07.2021/6a.2


